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VERSTÄNDIGUNG

Die Gemeinde St. Ulrich bei Steyr beabsichtigt, im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses vom
14. März 2024, den Flächenwidmungsplan abzuändern.

Kurzbeschreibung der Einzeländerung:
Die Umwidmung betrifft Teilflächen der Grundstücke Nr. 121, 1305, KG Unterwald.
Der Planungsraum weist eine Lage im Randbereich eines Kleinsiedlungsbereiches an der Kiernbergstraße auf. Die
Fläche be�ndet sich im Eigentum des selben familiären Verbandes wie der östlich angrenzende, 954 m2 große
Bauplatz (Gst. Nr. .220 und 124/2, KG Untenwald), welcher mit zwei Hauptgebäuden bebaut ist. Derzeit liegen
Absichten zur Nutzung beider Hauptgebäude alsWohngebäude von jeweils einer Generation des gegenständlichen
Familienverbandes vor. Aufgrund des beschränkten Flächenausmaßesdes gegenständlichen Bauplatzes von unter
1.000 rn2 wurde die gegenständliche Flächenwidmungsplanteiländerung angeregt, um zusätzliche Gartenflächen
inklusive Zufahrt für den bereits bebauten Baupiatz zu schaffen.
Im Sinne einer Bauplatzergänzung wird der 379 m2 große Planungsraum als Bauland/Wohngebet gewidmet. in
Reaktion auf die Lage von Planungsraumteilflächen im 100 m Abstandsbereich des westlich situierten
Betriebsbaugebietes wird der westliche 122 m2 große Randbereich des Planungsraumes mit einer Schutz- oder
Pufferzone überlagert. Durch die Schutzzonenfestiegung kann zwischen nicht von Schutzzonen überlagerten
Teilflächen des Betriebsbaugebietes sowie des Wohngebietes ein Abstand von 100 m eingehalten werden.

Dadurch wird der Planungslogik bei der Neuwidmung der westlich situierten
Betriebsbaugebietflächen im Zuge der Flächenwidmungsplanteiländerung
Nr. 3/25 entsprochen, Hierbei wurde zwar der Abstand von 100 m zwischen
Neuwidmungsfläche Betriebsbaugebiet und rechtswirksamen
Wohngebietsflächen in untergeordneten Teilbereichen unterschritten.
Durch die Ausweisung einer 10 m breiten Schutz- oder Pufferzone im
Bauland Ff5 mit der Festlegung „Die Fläche ist zur Gänze als Grünfläche
zu gestalten“ im östlichen Randbereich des Betriebsbaugebietes konnte
jedoch ein Abstand von 100 m zwischen nicht von Schutzzonen
überlagertem Betriebsbaugebiet und Wohngebiet eingehalten werden.

Eine untergeordnete südliche Planungsraumteilfläche stellt eine
Korrekturflächedar. Entsprechend den Grundbesitzverhältnissen wird eine
Teilfläche öffentliches Gut in die Widmung Verkehrsfläche/Fließender
Verkehr integriert.
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Gemäß 5 33 Abs. (2) iVm 5 36 (4) Oö. Raumordnungsgesetz 1994, LGBI. Nr. 69/2015i.d.g.F.‚ wird kundgemacht,
dass jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht,

bis 14. Mai 2024

seine Planungsinteressen dem Gemeindeamt schriftlich bekannt geben kann.

In den Entvwrf kannwährend der Amtsstunden beim Gemeindeamt eingesehen werden.
Diese Frist wird nicht erstreckt.

Die Bür erm isterin

:
Ann a' Wolfsjäger

Amt der OÖ Landesregierung,Direktion für Landesplanung,wirtscha liche und ländlicheEntwicklung, Abt.
Raumordnung,Bahnhofplatz 1, 4021 Linz (mittels digitaler Aktenvorlage)

L:'_rgeht an - alle mit E-Mail verschickt (mit Ausnahme Amt der Oö. Landesmierungl
1. Bezirksgrundverkehrskommission bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land, Spitalskystraße 10a, 4400

Steyr

Telekom Austria AG, 882. Steyr, Leitungstechnik OÖ., Gleinker Hauptstraße 1, 4407 Gleink

Energie AG Oberösterreich, Energiestraße 1, 4020 Linz

Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oö., Hessenplatz 3, 4021 Linz

Kammer für Arbeiter und Angestellte, Volksgartenstraße 40, 4021 Linz

Landwirtschaftskammer OÖ, BBK Kirchdorf- Steyr, Holzhaus 1b, 4541 Adlwang/Bad Hall

Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Umwelt und Wassewvirtschaft,Abt. Anlagen-, Umwelt- und
Wasserrecht Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz

OÖ Umweltanwaltschaft, KärntnerStraße 10—12, 4021 Linz

Bezirkshauptmannschaft Steyr — Land, Abt. Naturschutz, Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr
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Nachbargemeinden:

10. Magistrat der Stadt Steyr, Fachabteilung für Bau-, Anlagen- und Wasserrecht, Pyrachstraße 7, 4402 Steyr

11. Gemeindeamt Behamberg, Penz 30, 4441 Behamberg

12. Marktgemeinde Garsten, Am Platzl 9, 4451 Garsten

13. Nationalparkgemeinde Großraming, Kirchenplatz 1, 4463 Großraming

14. Gemeindeamt Laussa, 4461 Laussa 171

15. Gemeindeamt Maria Neustift, Neustift 1, 4443 Maria Neustift

16. Gemeindeamt St. Peter in der Au, Hofgasse 6, 3352 St. Peter in der Au


